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1. (1)Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf, einschließlich des Geschäftsergebnisses, und die Lage des

Unternehmens so darzustellen, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

vermittelt wird, und die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, zu

beschreiben.

2. (2)Der Lagebericht hat eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der

Geschäftstätigkeit angemessene Analyse des Geschäftsverlaufs, einschließlich des Geschäftsergebnisses, und der

Lage des Unternehmens zu enthalten. Abhängig von der Größe des Unternehmens und von der Komplexität des

Geschäftsbetriebs hat die Analyse auf die für die jeweilige Geschäftstätigkeit wichtigsten finanziellen

Leistungsindikatoren einzugehen und sie unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge

und Angaben zu erläutern.

3. (2a)Bei Gesellschaften im Sinne des § 243b Abs. 1 erster Satz hat der Lagebericht Informationen über die

wichtigsten immateriellen Ressourcen, das sind Ressourcen ohne physische Substanz, von denen das

Geschäftsmodell des Unternehmens grundlegend abhängt und die eine Wertschöpfungsquelle für das

Unternehmen darstellen, zu enthalten und diese Abhängigkeit zu erläutern.

4. (3)Der Lagebericht hat auch einzugehen auf

1. 1.die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens;

2. 2.Tätigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung;

3. 3.den Bestand an eigenen Anteilen der Gesellschaft, die sie, ein verbundenes Unternehmen oder eine

andere Person für Rechnung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens erworben oder als

Pfand genommen hat; dabei sind die Zahl dieser Anteile, der auf sie entfallende Betrag des Grundkapitals

sowie ihr Anteil am Grundkapital, für erworbene Anteile ferner der Zeitpunkt des Erwerbs und die Gründe

für den Erwerb anzugeben. Sind solche Anteile im Geschäftsjahr erworben oder veräußert worden, so ist

auch über den Erwerb oder die Veräußerung unter Angabe der Zahl dieser Anteile, des auf sie entfallenden

Betrags des Grundkapitals, des Anteils am Grundkapital und des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie

über die Verwendung des Erlöses zu berichten;

4. 4.bestehende Zweigniederlassungen der Gesellschaft;

5. 5.die Verwendung von Finanzinstrumenten, sofern dies für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage wesentlich ist; diesfalls sind anzugeben

1. a)die Risikomanagementziele und -methoden, einschließlich der Methoden zur Absicherung aller

wichtigen Arten geplanter Transaktionen, die im Rahmen der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften

angewandt werden, und

2. b)bestehende Preisänderungs-, Ausfall-, Liquiditäts- und Cashflow-Risiken.

5. (4)Kleine Gesellschaften mit beschränkter Haftung (§ 221 Abs. 1) brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen.

6. (5)Für große Kapitalgesellschaften, die nicht der Pflicht nach § 243b unterliegen, umfasst die Analyse nach Abs. 2

letzter Satz auch die wichtigsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, einschließlich Informationen über

Umwelt- und Arbeitnehmerbelange. Abs. 3 bleibt unberührt.

In Kraft seit 19.02.2026 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/243b
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/221
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/243b
file:///

	§ 243 UGB Lagebericht
	UGB - Unternehmensgesetzbuch


